
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEMEINDE SATOW 
 

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 32 
 

„Wohnquartier am Jägerberg“ 
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Die nebenstehenden Erläuterungen zum Planinhalt und den raumord-
nerischen Beurteilungsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung mit den Erforder-
nissen der Raumordnung vereinbar ist. 
 
Die genannten Stellungnahmen sind im Folgenden beigefügt. 
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Die nebenstehenden Erläuterungen zum Planinhalt werden zur Kennt-
nis genommen und bestätigt. 
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Die nebenstehenden Erläuterungen zu den Erfordernissen der Raum-
ordnung werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung mit den Erforder-
nissen der Raumordnung vereinbar ist. 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass es sich um sinnvolle Flä-
chenarrondierungen mit dem Ziel, im Gemeindehauptort nachfragege-
rechte neue Wohnstandorte zu entwickeln, handelt. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Betroffenheit von landwirt-
schaftlichen Böden mit einer Wertzahl ≥ 50 aufgrund der Größe des 
Plangebiets von unter 5 ha keine Raumbedeutsamkeit entfaltet. 
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Die nebenstehenden Erläuterungen zum Planinhalt werden zur Kennt-
nis genommen und bestätigt. 
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Die nebenstehenden Erläuterungen zu den Beurteilungsgrundlagen 
werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Planung mit den Erforder-
nissen der Raumordnung vereinbar ist. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass zum Umweltbericht keine Hin-
weise gegeben werden. 
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Die nebenstehenden Erläuterungen zum Planinhalt werden zur Kennt-
nis genommen. 
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zu 1. 
Die Hinweise zum Vorentwurf werden beachtet. Sie bezogen sich zum 
einen auf die Frage nach der Anzahl der neu entstehenden Wohnein-
heiten und zum anderen auf den Zusammenhang zwischen der „offen-
siven“ Ausweisung neuer Wohngebiete (Bebauungspläne Nr. 32, Nr. 
37, Nr. 38) und der dadurch erforderlichen sozialen Infrastruktur. Da es 
sich bei dem Bebauungsplan Nr. 32 um einen sog. Angebotsplan han-
delt, bewegt sich die Anzahl der möglichen Wohneinheiten in einer rela-
tiv großen Spannweite. Es sollen auch Mehrfamilienhäuser für nachge-
fragte Mietwohnungen entstehen.  
Die Gemeinde Satow hat sich in den letzten Jahren ausgiebig mit dem 
notwendigen bedarfsgerechten Ausbau der sozialen Infrastruktur be-
schäftigt. Der Schulneubau ist nahezu abgeschlossen. Neue Kitas in 
Radegast und Heiligenhagen sowie eine Landarztpraxis befinden sich 
in der planungsrechtlichen Vorbereitung. Die Kita in Satow wurde er-
weitert. Auch zukünftig wird die Infrastruktur weiter ausgebaut und 
bleibt Thema der weiteren Gemeindeentwicklung. 
 
zu 2. 
Das Höhenbezugssystem wird auf dem Plan bezeichnet (HN 76). 
 
zu 3.  
Die Anregung wird berücksichtigt. Die nebenstehend genannte Ände-
rung der Rechtsgrundlage für die Stellplatzanzahl wird im Teil B ent-
sprechend geändert. 
 
 
zu 4. 
Die nebenstehenden Erläuterungen zu den Verfahrensvermerken wer-
den zur Kenntnis genommen. Anzumerken sei hier noch, dass die ein-
schlägige Rechtsprechung regelmäßig zu anderen Ergebnissen kommt. 
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zu 4 
(zum Beispiel OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 09.10.2017 - 2 D 
98/15.NE: „[…] die auf der Planurkunde befindlichen Verfahrensver-
merke sind für die Wirksamkeit des Bebauungsplans nicht konstitutiv. 
Enthält die Planurkunde einen mangelhaften Vermerk über einen be-
stimmten Verfahrensablauf oder fehlt ein solcher, so ist dies, anders als 
ein Mangel der aus rechtsstaatlichen Gründen gebotenen Ausfertigung 
des Plans, kein beachtlicher Mangel. Entscheidend ist allein, dass - wie 
hier geschehen - der rechtlich vorgeschriebene Verfahrensablauf tat-
sächlich eingehalten wurde bzw. eventuelle Fehler nach Maßgabe der 
§§ 214 und 215 BauGB unbeachtlich (geworden) sind.)“ 
 
 
zu 5. 
Die Stellungnahmen der Fachämter werden im Folgenden erläutert und 
in die Abwägung eingestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://openjur.de/nw/ovg_nordrhein-westfalen.html
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zu 1. 
Der genannte Löschwasserbedarf von 48 m²/h über 2 Stunden ist im 
Plangebiet sichergestellt. 
 
zu 2. 
Im Rahmen der Erschließung werden 2 Hydranten im Plangebiet errich-
tet. 
 
zu 3., 4. und 5. 
Die nebenstehenden Anforderungen werden zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der konkreten Vorhabenplanungen berücksichtigt. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Plangebiet keine Boden-
denkmale bekannt sind. 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im 
Rahmen von Erdbauarbeiten beachtet. 
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Zu 1.) Der Hinweis zur Anbringung der Nisthilfe und die dazugehörige 
Dokumentation wird beachtet.  
 
Zu 2.) Der Hinweis über den Nachweis zur fach- und funktionsgerech-
ten Anbringung der Fledermauskästen wird beachtet. Der Nachweis 
wird erbracht. 
 
Zu 3.) Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Genehmigung der zur 
Fällung geplanten Bäume im Rahmen der Umsetzung in Aussicht ge-
stellt wird. 
 
Zu 4.) Der Hinweis zum Ausschluss von Pestiziden innerhalb der Grün-
fläche mit der Zweckbestimmung Hausgärten wird zur Kenntnis ge-
nommen und als Hinweis auf dem Plan ergänzt. 
 
Zu 5.) Der Hinweis über die Ergänzung der Festsetzung zu den Pflanz- 
und Erhaltungsgeboten wird beachtet. Es wird hierzu eine gesonderte 
Festsetzung im Teil B Text ergänzt. 
 
Zu 6.) Die im Vorentwurf dargestellte externe Kompensationsmaßnah-
me wird im Entwurf durch eine neue externe Kompensationsmaßnah-
me ersetzt. Die Behandlung der Punkte 6 a bis 6 e entfällt daher.  
Der Ausgleich wird nun durch die Umwandlung von Acker in eine ex-
tensive Mähwiese in der Gemarkung Satow erbracht. Der Umweltbe-
richt wird entsprechend angepasst. 
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Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Nördlich oberhalb der zukünftigen Einleitung des Niederschlagwassers 
aus dem Plangebiet, befindet sich die Messstelle SMB2.  
Nach den Messwerten des Satower Mühlbachs; Wasserkörper WABE-
1000 (Bestandsaufnahme 2019, durchgeführt durch das StALU Mittle-
res Mecklenburg) liegt die Phosphorbelastung an der Messstelle SMB2 
im Bereich der Orientierungswerte für Gesamtphosphor in mg/l. Die 
bisher durchgeführte Einleitung aus den bereits bestehenden Wohnge-
bieten beeinflusst demnach diese Werte nicht.  
Schadstoffeinträge in das Grundwasser sind bei der künftigen Wohn-
nutzung demnach auch nicht zu erwarten. 
Durch die zusätzliche Einleitung von anfallendem Regenwasser aus 
dem Plangebiet wird keine Beeinflussung der Maßnahmen aus der 
Maßnahmentabelle des StALU Mittleres Mecklenburg für die Durchset-
zung der WRRL (M19 Gewässerentwicklungskorridor mit lebensraum-
typischer Ufervegetation) für den Wasserkörper erwartet. Weitere Maß-
nahmen für die Verbesserung des Wasserkörpers sollen im Rahmen 
der WRRL weiter südlich der geplanten Einleitungsstelle durchgeführt 
werden, um eine Gesamtverbesserung des Mühlenbaches zu erzielen. 
Die Maßnahme zur Verbesserung der Reinigungsleistungen der einge-
leiteten Abwässer aus der Kläranlage Satow wird nicht durch das Ein-
leiten des Regenwassers aus dem Plangebiet beeinflusst. Zusätzlich 
soll das anfallende Niederschlagswasser aus dem Plangebiet aufge-
fangen und vorgereinigt dem Mühlenbach wieder zugeführt werden, 
was positiv gewertet werden kann und hier die Maßnahmen der WRRL 
zusätzlich unterstützen kann. Ebenso werden die uferbegleitenden Ge-
hölze, die auch als Puffer fungieren, zum Erhalt festgesetzt.  
Das Verschlechterungsverbot der Wasserrahmenrichtlinie wird somit 
durch das Vorhaben nicht berührt. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Ergebnisse des Lärmgut-
achten und des Geruchsgutachtens seitens der unteren Immissions-
schutzbehörde bestätigt werden. 
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zu 1. 
Die Stellungnahme zum Vorentwurf ist nachfolgend beigefügt. 
 
zu 2. 
Die Querschnitte werden abgeglichen. 
 
zu 3. 
Die Planstraße A wird im Trennsystem wieder an die Planstraße B her-
angeführt. 
 
zu 4. 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Fest-
setzung des Bebauungsplanes dokumentiert den planerischen Willen 
der Gemeinde, die Verkehrsfläche verkehrsberuhigt auszuprägen. Eine 
entsprechende straßenverkehrliche Widmung wird angestrebt. 
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zu1. 
Die zweckmäßige Anordnung und Ausprägung von Erschließungsanla-
gen auf den privaten Grundstücken sollen durch die Grundstückseigen-
tümer erfolgen. Die Erfahrung zeigt, dass die Festsetzung dieser Flä-
chen im Bebauungsplan zu unflexibel und städtebaulich nicht erforder-
lich ist. Es wird daher davon abgesehen. Dies gilt auch für die Hausgär-
ten. Die Zuwegung zu der nebenstehend angesprochenen Garagenan-
lage erfolgt bisher, ohne rechtliche Grundlage, über private Flächen im 
Plangebiet, die zukünftig als private Wohnbaugrundstücke genutzt wer-
den. Eine Überfahrung von privaten Flächen ist damit zukünftig ausge-
schlossen. Die Garageneigentümer müssen zukünftig die Wege-
Flurstücke 75/2 und 74/3, Flur 2, Gemarkung Satow Niederhagen, nut-
zen. Nur über diese Zufahrt ist die Erschließung bisher formal-rechtlich 
gesichert, unabhängig davon, ob sie auch von den Eigentümern der 
Garagen tatsächlich genutzt bzw. unterhalten wurde. 
 
zu 2. 
Da die Planstraße B nicht als Einbahnstraße konzipiert ist, teilen sich 
die Verkehre auf die verschiedenen Abschnitte auf, die jeweils 11-12 
Grundstücke erschließen. Die Ausgestaltung der Wohnwege als Misch-
verkehrsfläche ist daher angemessen. 
 
zu 3. 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Fest-
setzung des Bebauungsplanes dokumentiert den planerischen Willen 
der Gemeinde, die Verkehrsfläche verkehrsberuhigt auszuprägen. Eine 
entsprechende straßenverkehrliche Widmung wird angestrebt. 
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zu 4. 
Der Kurvenbereich wurde nochmals überprüft. Der Radius ist für alles 
gängigen Bemessungsfahrzeuge unter Mitbenutzung der Gegenfahr-
bahn ausreichend. Dies ist für Wohn- und (untergeordnete) Erschlie-
ßungsstraßen zulässig. 
 
zu 5. 
s. Erläuterungen zu Punkt 1. 
 
 
zu. 6. 
Im Bereich der Planstraße A wurde für die durch diese erschlossenen 
Wohngebiete WA 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 und 3 festgesetzt, dass Besucher-
parkplätze zusätzlich zu den baurechtlich vorgeschrieben Stellplätzen 
auf den privaten Grundstücken bereitgestellt werden müssen. Vorge-
schrieben sind je 5 Wohneinheiten ein Besucherstellplatz. Damit kön-
nen die Besucherstellplätze zusätzlich auf den privaten Grundstücks-
flächen angeordnet werden. Die Stellplätze in der Planstraße A können 
damit entfallen. 
 
zu 7. 
Ein entsprechendes Sichtdreieck wird dargestellt. 
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zu 8. 
Die Höhenbegrenzung von maximal 0,8 m für Einfriedungen zur Stra-
ßenseite wird in die Festsetzungen übernommen. 
 
 
zu 9. 
Die Bezeichnung wird korrigiert. 
 
zu 10. 
Der nebenstehende Hinweis wird beachtet. 
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Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Nördlich oberhalb der zukünftigen Einleitung des Niederschlagwassers 
aus dem Plangebiet, befindet sich die Messstelle SMB2.  
Nach den Messwerten des Satower Mühlbachs; Wasserkörper WABE-
1000 der Bestandsaufnahme 2019, durchgeführt durch das StALU Mitt-
leres Mecklenburg liegt die Phosphorbelastung an der Messstelle 
SMB2 im Bereich der Orientierungswerte an Gesamtphosphor mg/l. Die 
bisher durchgeführte Einleitung aus den bereits bestehenden Wohnge-
bieten beeinflusst demnach diese Werte nicht.  
Schadstoffeinträge in das Grundwasser sind bei der künftigen Wohn-
nutzung demnach auch nicht zu erwarten. 
Durch die zusätzliche Einleitung von anfallendem Regenwasser aus 
dem Plangebiet wird keine Beeinflussung der Maßnahmen aus der 
Maßnahmentabelle nach dem StALU Mittleres Mecklenburg für die 
Durchsetzung der WRRL (M19 Gewässerentwicklungskorridor mit le-
bensraumtypischer Ufervegetation) für den Wasserkörper erwartet. 
Weitere Maßnahmen für die Verbesserung des Wasserkörpers sollen 
im Rahmen der WRRL weiter südlich der geplanten Einleitungsstelle 
durchgeführt werden, um eine Gesamtverbesserung des Mühlenba-
ches zu erzielen. Die Maßnahme zur Verbesserung der Reinigungsleis-
tungen der eingeleiteten Abwässer aus der KA Satow wird nicht durch 
das Einleiten des Regenwassers aus dem Plangebiet beeinflusst. Zu-
sätzlich soll das anfallende Niederschlagswasser aus dem Plangebiet 
aufgefangen und vorgereinigt dem Mühlenbach wieder zugeführt wer-
den, was positiv gewertet werden kann und hier die Maßnahmen der 
WRRL zusätzlich unterstützen kann. Ebenso werden die uferbegleiten-
den Gehölze, die auch als Puffer fungieren, zum Erhalt festgesetzt.  
Das Verschlechterungsverbot der Wasserrahmenrichtlinie wird somit 
durch das Vorhaben nicht berührt. 
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Die nebenstehenden Hinweise zu beantragten Windenergieanlagen 
werden zur Kenntnis genommen. Deutlich näher als das Plangebiet 
liegt das im Süden der Ortslage vorhandene Wohngebiet an der Son-
nenstraße an den geplanten Windenergieanlagen. Es kann daher da-
von ausgegangen werden, dass in den entsprechenden Genehmi-
gungsverfahren die vorhandene Wohnnutzung zugrunde gelegt wird. 
Damit sollten immissionsschutzrechtliche Konflikte ausgeschlossen 
sein. 
 
Die angesprochene Milchviehanlage wurde im Rahmen der Aufstellung 
des Bebauungsplanes beachtet. Es wurde ein Geruchsgutachten erar-
beitet, in dem nachgewiesen wird, dass auf das Plangebiet keine er-
heblichen Geruchsimmissionen einwirken. Die Gemeinde nimmt zur 
Kenntnis, dass durch die heranrückende Bebauung die Entwicklungs-
möglichkeiten einer vorhandenen Milchviehanlage ggf. eingeschränkt 
wird. Dieser Einschätzung folgt die Gemeinde nicht, da bereits ein sig-
nifikanter Teil der Ortslage sich in gleicher Entfernung zum angespro-
chenen Landwirtschaftsbetrieb befindet. Schon dadurch ist eine weitere 
Entwicklung der Tierhaltung über den Bestand hinaus ggf. beschränkt. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass der Prognoseteil des Ge-
ruchsgutachtens plausibel ist. 
 
Die nebenstehenden, weiteren Erläuterungen werden zu Kenntnis ge-
nommen.  
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Die nebenstehende Zusammenfassung des Prüfergebnisses des Ge-
ruchsgutachtens wird bestätigt. 
 
 
Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass weitere von StALU zu vertreten-
de Belange nicht berührt werden. 
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Durch den Bebauungsplan werden zu einem Großteil entweder schon 
bestehende Siedlungsflächen Sowie Garten- und Freiflächen genutzt. 
Landwirtschaftliche Flächen wurden lediglich für einen südöstlichen Teil 
des Geltungsbereichs einbezogen. 
 
Landwirtschaftliche Flächen können auch weiterhin über rguläre Zu-
fahrten erreicht werden. 
 
Die Ausgleichsflächen verbleiben in einer landwirtschaftlichen Nutzung. 
 
 
Die bodenschutzrechtlichen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Zum Thema Immissionsschutz: s.o., Stellungnahme zum Entwurf. 



Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger                        Abwägung der Gemeinde Satow 
 

25 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Forstbehörde für 
die Planung das Einvernehmen erteilt wird. 
 
 
 
Die nebenstehend angeregte Änderung wird in den Plan übernommen. 



Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger                        Abwägung der Gemeinde Satow 
 

26 

 
 

 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die durch die Forstbehörde 
aufgeführte Waldfläche berücksichtigt wurde. 
 
 
Die Waldabstandgrenze wird ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Begründung wird ergänzt. 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Festsetzungen zu den 
Nebenanlagen im WA 2.1 den forstrechtlichen Anforderungen entspre-
chen. Der Aufenthalt von Personen ist ausgeschlossen. 
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Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass KFZ-Stellplätze und Carports in 
den Waldabstandflächen zulässig sind. 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass durch den Ausschluss von Tief-
garagen im WA 2.1 eine Beeinträchtigung des Waldes nicht zu befürch-
ten ist. 
 
 
Die nebenstehend genannte Ausgleichsmaßnahme ist nicht mehr Be-
standteil der Planung. 
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Der nebenstehende Hinweis wird beachtet. Die Erschließungspla-
nung/Anbindung wird dem Straßenbauamt Stralsund rechtzeitig zur 
Prüfung und Genehmigung vorgelegt. 
 
Die Straßenbezeichnung wird geändert. 
 
Der Hinweis wird beachtet. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Belange des Zweckver-
bandes im Rahmen der Entwurfsplanung schon größtenteils berück-
sichtigt wurden. 
 
Zwischen dem vorhandenen Schacht der Regenwasseranlage des 
Zweckverbandes und des neuen Entwässerungssystems des Plange-
bietes wird ein zusätzlicher Sandfangschacht (RW_0_SF) errichtet. 
Dieser Schacht kann die Sedimente, sofern vorhanden, aus denen der 
vorliegenden Haltungen des Staukanals aufnehmen. Die Fließge-
schwindigkeit im Staukanal liegt bei <0,5 m/s. Diese Geschwindigkeit 
lässt eine Sedimentation zu, die sich dann im Sandfangschacht sam-
meln kann. Der Sandfangschacht erhält einen Durchmesser von 2,00 m 
und unterhalb des Zu- bzw. Ablaufes ist ein Bodenstück mit einer Höhe 
von 0,50 m vorgesehen. Der Stauraum für Sedimente ist als ausrei-
chend zu betrachten, da, bedingt durch den Neubau, kaum Sedimente 
in das neu zu erstellende Entwässerungssystem eingetragen werden. 
Somit wird die vorhandene Sedimentationsanlage nicht zusätzlich be-
lastet. Somit entfällt auch ein Eingriff in das sich entwickelte Biotop, 
welches die vorhandene Sedimentationsanlage außerhalb des Plange-
bietes umschließt. Die vorhandene Sedimentationsanlage wird nicht 
zusätzlich belastet. 
Mit der Erschließungsplanung muss ein Wasserrechtsantrag einge-
reicht werden. 
 
Die Hinweise zum Erschließungsvertrag werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
Für ein Teilstück der schon vorhandenen Regenwasserleitung im Be-
reich des nördlichen Plangebietsrandes wurde ein Leitungsrecht in den 
B-Plan aufgenommen. 
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass der Wasser- und Bodenver-
band keine Hinweise, Anregungen oder Einwände vorbringt, da die 
Einleitmengen abgestimmt sind. 
 
 
Die nebenstehend genannte externe Ausgleichsmaßnahme ist nicht 
mehr Gegenstand der Planung. 
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Das in Teilen des Plangebietes schon vorhandene Gasleitungsnetz 
muss erweitert und ggf. angepasst werden. Die Gasversorgung ist da-
mit gesichert. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Stadtwerke Rostock 
keine Einwände gegen die Planung bestehen. 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im Rah-
men der Erschließungsplanung beachtet. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Plangebiet keine Fest-
punkte der amtlichen geodätischen Grundlagennetze des Landes M-V 
befinden. 
 
Der Landkreis Rostock ist als zuständige Behörde beteiligt worden. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Stadt Kröpelin keine 
Hinweise, Anregungen und Bedenken bestehen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Gemeinden 
Jürgenshagen und Klein Belitz keine Bedenken oder Anregungen be-
stehen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Gemeinde Passee 
keine Bedenken oder Anregungen bestehen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Gemeinde 
Retschow keine Bedenken oder Anregungen bestehen. 
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Gemeinde Bar-
tenshagen-Parkentin keine Bedenken oder Anregungen bestehen. 
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Die Lage des Erdkabels wurde im Rahmen der Bebauungsplanung neu 
eingemessen und lagegenau in den Plan übernommen. Beidseitig wur-
de ein Leitungsrecht von jeweils 1,5 m festgesetzt. In diesem nunmehr 
3,0 m breiten Streifen ist eine Unterhaltung - auch mit geeigneten 
Baumaschinen - jederzeit möglich. Schon in der bestehenden be-
schränkten persönlichen Dienstbarkeit (Flurstück 60/8, Flur 2, Gemar-
kung Satow Niederhagen) für das Kabel einschließlich eines beidseiti-
gen Schutzstreifens von 1,20 m ist eine Überbauung ausgeschlossen 
und eine Begehung bzw. Befahrung zum Zwecke des Unterhalts si-
chergestellt. Durch den Bebauungsplan tritt von daher keine Änderung 
der grundstücksrechtlichen Situation ein. Inwieweit die bestehenden 
beschränkten persönliche Dienstbarkeiten, die mit Vorbesitzern der 
betroffenen Grundstücke vereinbart wurden, auch nach dem Eigen-
tumswechsel weiter bestehen, wurde durch die Gemeinde nicht geprüft. 
 
Die nebenstehend angesprochenen Übergabestation sowie die zuge-
hörige beschränkte persönliche Dienstbarkeit auf dem Flurstück 47/3, 
Flur 2, Gemarkung Satow Niederhagen, wurden im Bebauungsplan 
ebenfalls berücksichtigt. Die Anlage wurde als Fläche für Ver- und Ent-
sorgungsanlagen mit der Zweckbestimmung „Elektrizität“ festgesetzt. 
Gleiches gilt auch für den Trafo der Edis. Für alle zur Übergabestation 
führende Kabel wurden entsprechende Leitungsrechte vorgesehen. Im 
Bereich der Trafostationen wurde dabei auch die Befahrbarkeit mit grö-
ßeren Fahrzeugen bzw. Kranwagen berücksichtigt. 
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Berücksichtigt wurde - ausgehend von der Planstraße A - ein 14,0 bis 
15,5 m breiter Streifen durch den auch die beiden Trafostationen er-
fasst werden. 
 
Die nebenstehend genannten Anforderungen für das in Nord-Süd-
Richtung verlaufende Leitungsrecht werden vollumfänglich erfüllt. Da-
bei muss das entsprechende Leitungsrecht nicht durchgehend von öf-
fentlichen Verkehrsflächen „begleitet“ werden. Entscheidend ist hier die 
durchgehend grundbuchlich gesicherte Zugänglichkeit. Diese ist durch 
die Festsetzungen des Bebauungsplans gewährleistet. Das jeweils mit 
einem Leitungsrecht belastete Grundstück liegt an einer öffentlichen 
Verkehrsfläche. Die Verpflichtung, zusätzlich zu dem eingetragenen 
Leitungsrecht noch weitere Abstände zu baulichen Anlagen einzuhal-
ten, existiert nicht, da es sich hier lediglich um ein Erdstromkabel han-
delt. Eine 3,0 m breite Trasse reicht für den Betrieb und den Unterhalt 
der Leitung aus. Die Zugänglichkeit beschränkt sich, im Gegensatz zu 
einem Geh- oder Fahrrecht, auf den genannten Zweck und ist nicht 
dauerhaft oder anlasslos wahrzunehmen. Auf eine Zugänglichkeit von 
außerhalb des Plangebietes wird in der Planung nicht verwiesen. 
 
Der im Plan als mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende 
Fläche Nr.1 festgesetzte Bereich dient als Standfläche für Fahrzeuge - 
auch Kranwagen - die zum Zwecke des Unterhalts der vorhandenen 
Anlagen notwendig sind. Das Schwerlasten oder Baumaterialien über 
vorhandene Gebäude hinweggehoben werden, entspricht dabei der 
gängigen Praxis im Siedlungsbereich. Darüber hinaus ist dies im Vor-
liegenden Fall als vergleichsweise selten eintretender Vorgang anzu-
sehen. Dem Vorschlag, die Baufelder in dem Bereich zu reduzieren, 
wird seitens der Gemeinde daher nicht gefolgt. Gleichermaßen wird der 
Einschätzung nicht gefolgt, dass die Kurvenradien extrem eng angelegt 
sind. Der Straßenraum hat inklusive des Gehweges eine Breite von 
7,0 m, so dass ein ausreichender Schwenkbereich vorhanden ist. Aus 
Gründen der Verhältnismäßigkeit können kommunale Straßen nicht für 
die größten oder schwersten nach Straßenverkehrsordnung noch zuge-
lassenen Fahrzeuge ausgelegt werden.  
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Dem Eigentümer der elektrischen Anlagen wurden Angebote unterbe-
reitet, im Rahmen der Erschließung eine zweckmäßigere Verlegung der 
vorhandenen Anlagen vorzunehmen. Die Kosten wären dabei vom Er-
schließungsträger übernommen worden. Dieses wurde seitens des 
Anlagenbetreibers entweder abgelehnt oder scheiterte an immer neuen 
Forderungen. 
Im Rahmen der Entwurfserarbeitung des Bebauungsplanes wurde da-
her das städtebauliche Konzept in Teilen geändert. Da eine Verlegung 
der Leitung in den öffentlichen Straßenraum - wie für alle anderen Lei-
tungen üblich - vom Leitungseigentümer abgelehnt wurde, muss ein 
hoher Anteil privater Grundstücke mit einem Leitungsrecht und den 
damit verbundenen Einschränkungen belastet werden. Es ist für den 
Leitungseigentümer aus Gründen der Verhältnismäßigkeit zumutbar, 
den Unterhalt seiner technischen Anlagen durch geeignete Fahrzeuge 
sicherzustellen. Dabei sind auch die Belange der Grundstückseigentü-
mer und der Gemeinde als Straßenbaulastträger zu berücksichtigen. 
So sind für eine Traglast von rd. 20 Tonnen keinesfalls Autokrane mit 
einem Gewicht von 300 Tonnen notwendig. Gängige Modelle haben 
hier ein Gewicht von rd. 30 Tonnen (meist Dreiachser). Ebenso müssen 
sich die Unterhaltmaßnahmen im Bereich der privaten Grundstücke auf 
das Notwendige beschränken und angemessen sein.  
 
Im Rahmen der kommunalen Abwägung wurden die Belange des 
Windanlagenbetreibers umfassend gewürdigt. Schon durch die Ände-
rung des städtebaulichen Konzeptes und die notwendigen grundbuch-
rechtlichen Belastungen sowie die daraus folgenden Einschränkungen 
der Grundstücksnutzungen traten diese im Rahmen der bauleitplaneri-
schen Abwägung deutlich in den Vordergrund. Indirekt betrifft dies da-
mit auch die Belange des Klimaschutzes und der Förderung der rege-
nerativen Energie. Dass der angesprochene Belang ein höheres Ge-
wicht erhält, heißt jedoch nicht, dass diesem eine uneingeschränkte 
Geltung verschafft werden muss. Das Abwägungsgebot des § 1 Abs. 7 
BauGB, nach dem bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen 
und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzu-
wägen sind, gilt auch bei der besonderen Gewichtung eines Belanges 
fort.  
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Die nebenstehende Stellungnahme ist identisch mit der vorstehend 
erörterten Stellungnahme. 
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